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Neue Wertgrenzen für Zivil- und Katastrophenschutz
sowie Cybersicherheit sollen Vergabe erleichtern
Rheinland-Pfalz verweist auf Ukraine-Krieg / Baden-Württemberg verzichtet auf vergleichbare Änderungen

MAINZ. Das Wirtschaftsministeri-
um in Mainz will Beschaffungen,
die aufgrund des russischen An-
griffskriegs auf die Ukraine auf die
Kommunen in Rheinland-Pfalz zu-
kommen, weiter erleichtern. „Da-
durch sollen kurzfristig erforderlich
werdende Leistungen schnell und
effizient beschaffen werden kön-
nen“, sagte Wirtschaftsministerin
Daniela Schmitt (FDP).

Bereits in der Corona-Krise waren die
Vergaberegeln gelockert worden

Rheinland-Pfalz gehörte zu jenen
Ländern, die im Frühjahr ähnlich
wie in der Corona-Krise die Verga-
beregeln übergangsweise gelockert
hatten – diesmal mit Hinweis auf
den Krieg in der Ukraine.

In Sachsen-Anhalt gelten bereits
seit Dezember 2021 angehobene
Wertgrenzen für die beschränkte
Ausschreibung und freihändige
Vergabe sowie für Direktvergaben.
Schleswig-Holstein hat seine
Wertgrenzen zum 1. April angeho-
ben. In Hamburg bestehen verga-
berechtliche Erleichterungen, die
bei Liefer- und Dienstleistungen
Verhandlungsverfahren ohne Teil-
nahmewettbewerb zulassen. Auch
in Niedersachsen können diese als

Verhandlungsvergabe mit oder
ohne Teilnahmewettbewerb ver-
geben werden.

Dagegen haben mehrere andere
Bundesländer, darunter Baden-
Württemberg, auf eine Änderung
des Vergaberechts verzichtet. Sie
verweisen darauf, dass die Auftrag-
geber aus dringenden und zwin-
genden Gründen Aufträge für not-
wendige Beschaffungen im verein-
fachten Vergabeverfahren bezie-

hungsweise durch Direktvergaben
erteilen können.

Bereits im März hatte Rheinland-
Pfalz seine Wertgrenzen für den Bau
von Flüchtlingsunterkünften ange-
hoben. Seither können Bauleistun-
gen bis zu einem geschätzten Auf-
tragswert von einer Million Euro
ohne Teilnahmewettbewerb be-
schränkt ausgeschrieben und bis
100 000 Euro freihändig oder per
Verhandlungsvergabe vergeben

werden. Zuvor hatten diese Werte
bei 200 000 respektive 40 000 Euro
gelegen. Für Liefer- und Dienstleis-
tungen gilt seither eine einheitliche
Wertgrenze von 100 000 Euro. Diese
lag zuvor bei 40 000 Euro.

Bei besonderer Dringlichkeit reicht
in Rheinland-Pfalz nun ein Angebot

Neu ist, dass auch Maßnahmen, die
der Abwehr von Cyberangriffen die-
nen, erleichtert werden. Dasselbe
gilt für Zivil- und Katastrophen-
schutz, Gefahrenabwehr, Gesund-
heitsschutz sowie Versorgungssi-
cherheit einschließlich Energiever-
sorgung und die Reaktion auf ge-
störte Lieferketten.

„Mit den Erleichterungen im Ver-
gaberecht können seitens der Kom-
munen und der Landesdienststel-
len nun ab sofort viele Aufträge
schneller und unbürokratischer
vergeben werden“, erklärte Minis-
terin Schmitt. Unter anderem hät-
ten die Kommunen um diese Ver-
einfachungen im Vergaberecht für
bestimmte Bereiche gebeten. Die
Vereinfachungen, die bei besonde-
rer Dringlichkeit sogar beschränkte
Verfahren mit nur einem Angebot
zulassen, gelten zunächst bis Ende
des Jahres. (smic)

Für den Bau von Flüchtlingsunterkünften hatte Rheinland-Pfalz die Wertgrenzen bereits
im März angehoben. Das wird nun ausgeweitet. FOTO: DPA/FELIX KÄSTLE

Mindestbedingungen für Nebenangebote

Wegen der Bedeutung von Innovationen
sollten öffentliche Auftraggeber so oft
wie möglich Nebenangebote zulassen.
Der Unionsgesetzgeber hat hierzu klar-
gestellt, dass auch bei Nebenangeboten
das wirtschaftlich günstigste Angebot al-

lein auf der Grundlage des Preises ermit-
telt werden kann. Als Korrektiv muss der
öffentliche Auftraggeber Mindestbedin-
gungen festlegen, die Nebenangebote
erfüllen müssen, um berücksichtigt zu
werden.

stoffgewinnung, Bereitstellung
oder Entsorgung der Leistung be-
treffen, aber vor allem bei Waren-
lieferungen zum Beispiel auch den
Handel mit ihr.

So kann etwa ein Produkt, das
aus fairem Handel stammt – was
beispielsweise durch die Beach-
tung internationaler Standards,
wie etwa die ILO-Kernarbeitsnor-
men entlang der Produktions- und
Lieferkette belegt wird – im Rah-
men der Zuschlagsentscheidung
mit einer höheren Punktezahl be-
wertet werden als ein konventio-
nell gehandeltes Produkt. Damit
steigen dessen Chancen, auch bei
einem höheren Angebotspreis den
Zuschlag zu erhalten.

Zudem müssen zur Wahrung
der Transparenz im Vergabever-
fahren die Zuschlagskriterien und
ihre Gewichtung im Rahmen der
Angebotswertung bereits in der
Auftragsbekanntmachung oder
den Vergabeunterlagen doku-
mentiert sein. Ein späteres Nach-
schieben von Zuschlagskriterien
ist unzulässig.

heit eingeräumt wird. Die Zu-
schlagskriterien müssen so vorgege-
ben werden, dass sie einen effekti-
ven Wettbewerb der konkurrieren-
den Angebote zulassen.

Darüber hinaus muss der öffent-
liche Auftraggeber in der Lage sein,
die Erfüllung der von ihm festgeleg-
ten Zuschlagskriterien objektiv zu
überprüfen. Schließlich sind die
Zuschlagskriterien so zu wählen,
dass sie sowohl auf zugelassene
Nebenangebote als auch auf
Hauptangebote angewandt wer-
den können.

Zuschlagskriterien und Gewichtung
bei Ausschreibung bekannt geben

Voraussetzung für die Vorgabe eines
Zuschlagskriteriums ist stets, dass
dieses mit dem Auftragsgegenstand
sachlich in Verbindung steht. Ein
Auftragsbezug besteht selbst dann,
wenn sich das Zuschlagskriterium
auf ein beliebiges Stadium im Le-
benszyklus der Leistung bezieht.
Dies kann insbesondere Prozesse
der Herstellung wie etwa der Roh-

Expertenbeitrag:
Zuschlagskriterien Keine unbeschränkte

Entscheidungsfreiheit

Die Bestimmung der Zuschlags-
kriterien und der Zuschlag sind
zentrale Bausteine bei der Vor-
bereitung und Durchführung je-
des Vergabeverfahrens. Denn
nach den Zuschlagskriterien be-
stimmt sich letztlich, welches
Angebot aus dem Kreis der ge-
eigneten Bieter den Zuschlag
und somit auch den öffentlichen
Auftrag erhält.

NÜRNBERG. Für europaweite Ver-
gabeverfahren ist der Zuschlag in
Paragraf 127 Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) ge-
regelt. Die Vorschrift setzt EU-Ver-
gaberecht um. Beim Zuschlag han-
delt es sich um eine Wertungsent-
scheidung.

Während die Eignung eines Be-
werbers oder Bieters regelmäßig
absolut festgestellt wird – ein Un-
ternehmen ist entweder geeignet
oder ungeeignet – und Ausfüh-
rungsbedingungen als feste Vorga-
be vom späteren Auftragnehmer
zwingend beachtet werden müs-
sen, sind die Zuschlagskriterien
mit einer Wertungsskala zu verse-
hen. Für die Beurteilung im Rah-
men dieser Wertungsskala sind
Kriterien festzulegen, so die Geset-
zesbegründung.

Wirtschaftlichkeit des Angebots ist
Maßstab für die Angebotswertung

Die „Wirtschaftlichkeit“ des Ange-
bots stellt den Maßstab für die An-
gebotswertung dar. Sie wird durch

das beste Preis-Leistungs-Verhält-
nis bestimmt: Der Angebotspreis
oder die beispielsweise für Betrieb
und Wartung der Leistung errech-
neten Kosten müssen ins Verhältnis
gesetzt werden zur Leistung. Preis
oder Kosten müssen bei der Ange-
botsbewertung zwingend berück-
sichtigt werden.

Hierbei können bei der Leistungs-
bewertung auch zusätzliche Krite-
rien wie etwa qualitative, umweltbe-
zogene, innovative oder soziale
Aspekte Berücksichtigung finden.
Zwar ist es auf der Grundlage des
besten Preis-Leistungs-Verhältnis-
ses auch zulässig, den Zuschlag al-
lein auf das preislich günstigste An-

gebot zu erteilen. Der öffentliche
Auftraggeber wird jedoch – insbe-
sondere bei der Beschaffung von
nicht marktüblichen und nicht stan-
dardisierten Leistungen – seine Ver-
gabeentscheidung regelmäßig auf
weitere Zuschlagskriterien wie zum
Beispiel Qualität, Lieferfrist oder
Ausführungsdauer stützen.

Die Auswahl der Zuschlagskrite-
rien liegt in seinem freien Ermessen,
soweit Sonderregelungen keine be-
stimmten Zuschlagskriterien zwin-
gend vorschreiben. Die Zuschlags-
kriterien sind so zu gestalten, dass
dem öffentlichen Auftraggeber bei
der Zuschlagserteilung aber keine
unbeschränkte Entscheidungsfrei-

Holger Schröder,
Fachanwalt für Vergaberecht,
Rödl und Partner, Nürnberg

Bei den Kriterien für den Zuschlag im Vergabeverfahren hat der Auftraggeber Gestaltungsmöglichkeiten. Diese sind allerdings nicht unbegrenzt. FOTO: DPA/ZOONAR/ARTUR SZCZYBYLO

Streit über
Tariftreuegesetz in
Schleswig-Holstein
KIEL. In Baden-Württemberg gibt
es ein Tariftreue- und Mindest-
lohngesetz. In Schleswig-Holstein
gab es das. Der Südschleswigsche
Wählerverband (SSW) und die
SPD wollen ein solches Gesetz
wieder einführen und brachten
deshalb einen entsprechenden
Entwurf in den Landtag ein. Die
Regierungskoalition aus CDU und
Grünen stellt sich dagegen, mit
Unterstützung der FDP.

SSW und SPD wollen mit dem
Gesetz den Einsatz von Niedrig-
lohnkräften bei öffentlichen Auf-
trägen verhindern. Wirtschaftsmi-
nister Claus Ruhe Madsen (partei-
los) kündigte an, dass er mit den
Sozialpartnern über eine stärkere
Tarifbindung sprechen wolle. Al-
lerdings ohne zusätzliche Büro-
kratie zu schaffen.

Im Jahr 2013 hatte die damalige
Koalition aus SPD, Grünen und
SSW ein Tariftreue- und Vergabe-
gesetz in Schleswig-Holstein ein-
geführt. Dies wurde von der Nach-
folgeregierung von CDU, Grünen
und FDP wieder abgeschafft. Die
Grünen wollten es nun wieder ein-
führen, konnten sich in den Koali-
tionsverhandlungen mit der CDU
aber nicht durchsetzen. (schl)

Kurz notiert

Biomethanausschreibung
gestartet

BONN. Die Bundesnetzagentur
hat die zweite Ausschreibungsrun-
de für Biomethan gestartet. Anla-
genbetreiber können ihre Gebote
bis zum 4. Oktober bei der Behörde
einreichen. Der Höchstpreis für
Neuanlagen liegt bei 18,81 Cent
pro Kilowattstunde. (sta)

Düsseldorf sucht
Gasanbieter

DÜSSELDORF. Die Landeshaupt-
stadt von Nordrhein-Westfalen
hat den Bezug von Gas ausge-
schrieben. Es geht um eine durch-
schnittliche Gasmenge von
175 000 Megawattstunden pro
Jahr. Ausgeschrieben wird zu-
nächst für die Jahre 2023 und 2024,
mit der Option einer zweimaligen
Vertragsverlängerung um jeweils
ein Jahr. (sta)

Täglich 800 Abfragen
des Wettbewerbsregisters
Bundeskartellamt legt Jahresbericht vor

BONN. Im Frühjahr hat das Bun-
deskartellamt den Betrieb des
Wettbewerbsregisters aufgenom-
men und mit der Registrierung der
abfrageberechtigen Auftraggeber
und mitteilungspflichtigen Behör-
den begonnen. Das Register soll ei-
nen Beitrag zur Bekämpfung von
Wirtschaftskriminalität und Kar-
tellrechtsverstößen leisten. Mit ei-
ner Abfrage können öffentliche
Auftraggeber nun prüfen, ob es bei
einem Unternehmen, das sich um
einen Auftrag bewirbt, zu Rechts-
verstößen gekommen ist, die zu ei-
nem Ausschluss von einem Verga-
beverfahren führen können. Das
geht aus dem nun vorgelegten Jah-
resbericht 2021/22 des Bundeskar-
tellamts hervor.

Es gibt in dem Register bereits
über 4000 Mitteilungen über rele-
vante Verstöße von Staatsanwalt-
schaften, dem Zoll und anderen Be-
hörden. Täglich werden durch-
schnittlich rund 800 Abfragen, ob
eine Eintragung vorliegt, von Auf-
traggebern durchgeführt, teilte das
Bundeskartellamt mit.

Ein weiterer, für Vergaben rele-
vanter Punkt in dem Bericht ist die
Bilanz der Vergabekammern des
Bundes. Sie sind zuständig für das
Überprüfen von Ausschreibungen,

die durch den Bund oder ihm zuzu-
rechnenden öffentlichen Auftrag-
gebern durchgeführt werden.
Überprüfungen in einem gerichts-
ähnlichen Verfahren finden immer
dann statt, wenn ein Unterneh-
men, das sich an einer Ausschrei-
bung beteiligen will oder beteiligt
hat, einen Rechtsverstoß ausmacht
und deshalb einen Nachprüfungs-
antrag bei der Vergabekammer des
Bundes stellt.

Im vergangenen Jahr wurden 139
Anträge auf ein Nachprüfungsver-
fahren gestellt. 48 Entscheidungen
wurden getroffen. 36 davon gingen
zugunsten des öffentlichen Auf-
traggebers aus, zwölf zugunsten
der Antragsteller. Die übrigen
Nachprüfungsverfahren wurden
nach Angaben des Bundeskartell-
amts ohne Sachentscheidung
durch Rücknahme oder Erledigung
beendet. In 23 Fällen wurde gegen
die Entscheidung der Vergabekam-
mer Beschwerde beim Oberlandes-
gericht Düsseldorf eingelegt. (schl)

MEHR ZUM THEMA
Den Jahresbericht 2021/22 des
Bundeskartellamts finden Sie unter:
https://kurzelinks.de/Jahresbericht-
Bundeskartellamt


